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A. Bekanntmachungen des Königlichen Landratbs-Amts.
Oels, den 28. November 1881.Nr. 362.

Der in der engeren Wahl am 11. November cr.
von dem Wahlkreise Wartenberg-Oels zum Abgeord-
neten für den Reichstag gewählte Oberbürgermeister
von Forckenbeck in Berlin hat die auf ihn gefallene
Wahl nicht angenommen und ist daher eine Nachwahl
erforderlich geworden.

Nachdem Seitens des Herrn Regierungs-Präsi-
denten der Tag zur Vornahme der im Wahlkreise
Oels-P.-Wartenberg erforderlich gewordenen Nachwahl
eines Abgeordneten zum Reichstage auf

Diensten- den Es. December cr.,
festgesetzt worden ist, werden die Magisträte, Herren
Gutsvorsteher und die Gemeindevorstände veranlaßt,
die Abgrenzung des Wahlbezirkes, die Namen des
Wahlvorstehers und seines Stellvertreters, Lokal, Tag
und Stunde der Wahl in jedem Orte in ortsüblicher
Weise mindestens acht Tage vor dem Wahltermine
bekannt zu machen. Jch verweise dieserhalb auf meine  

Kreisblatt-Verfügung vom 9. September cr. (Kreisbl.
S. 130 u. f.) und bemerke, daß im 61. Wahlbezirke
die Wahl nicht auf dem Dominium, sondern inder
Behausung des Wahlvorstehers Herrn Waschke zu
Groß-Weigelsdorf stattzufinden hat.

Die Wahlhandlung beginnt um 10 Uhr Vor-
mittags und wird um 6 Uhr Nachmittags geschlossen.

Die Herren Wahlvorsteher sind inzwischen mit
besonderer Instruktion versehen worden.

Die Ortsbehördeu der zu den betr. Wahlbezirken
gehörenden Ortschaften haben den Herren Wahlvor-
stehern vor dem Wahltermine eine Bescheinigung
darüber zuzustellen, daß die Abgrenzung des Wahl-
bezirkes, der Name des Wahlvorstehers und seines
Stellvertreters, Lokal, Tag und Stunde der Wahl
in ortsüblicher Weise bekannt gemacht worden sind.

Der Königliche Landrath.
von Rosenberg.






